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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 195 

1m das 
Präsidiun des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

i ;c.t.~~~~~ ... ~_~.l~ ~ i:Z:'tr 
! I Datum: 22. FEB.198B 

, VortsilP 2. Feb. 1988~ 
L - -_.-,,:,:~ =::.:. =::::::;;.=:;:::J 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

DW 

Betreff 
RGp 365/87/Wr/St 4298 17.02.88 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Lebensmittelgesetz 1975 
geändert wird 

Dem Ersuchen des Bundeskanzleramtes entsprechend, übenni ttel t die Bundeskam

mer der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien ihrer zu dem oben genarmten Ge

setzentwurf erstatteten Stellungnahme mi t der Bitte tun gefällige KermIDis-

nahme. 

Jmlage (25-fach) 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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Nachrichtlich an: 
alle Landeskamnern 
alle Bundessektionen 
HA-Abteilung 
Wp-Abteilung 
Wiss-Abtellung 
Presse-Abteilung 
Präs-Abtellung 
Herrn Generalsekretär DDr. KEHRER 
Herrn Generalsekretär-Stv. Dr. RElGER 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 195 

Btndeskanzleramt 
Sektion VII 

Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 
GZ 71.901/83-VII/12/87 
18. November 1987 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 
RGp 365/87!Wr/St 

Betr~twurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Lebensmittelgesetz 1975 
geändert wird 

(0222) 6505 
4298 DW 

Datum 
17.02.88 

Die BundeskaITrner beehrt sich mitzuteilen, daß sie den vorgelegten Entwurf, 

der punktuelle Änderungen des Lebensmi ttelgesetzes 1975 vorsieht, nachdrück

lich ablehnt. Es darf daran erinnert werden, daß am 21. Mai. 1987 im Bundes

kanzleramt unter der Leitung von Sektionschef Dr. BOBEK eine informelle Be

spechung im Gegenstand stattge:f\mden hat. Schon damals wurde ausfUhrlich be

gründet, wanmJ seitens der gewerblichen Wirtschaft keine Gründe gesehen wer

den, die eine Änderung des Lebensmi ttelgesetzes in der vorgesehenen Fonn 

notwendig erscheinen lassen. Im übrigen sollte in einer Phase der Grundsatz

diskussion Uber die Annäherung an die EG von materiellen Änderungen, die 

nicht den Gleichklang mit internationalen Nonnen ZL1ll Ziel haben, übertlaupt 

Abstand genoornen werden. 

Aufgnmd der kategorischen Ablehnung des Entwurf erübrigt es sich, detail

liert auf die einzelnen Änderungsbest:innulgen ein2lJgehen; beispielsweise 

seien daher lediglich zwei Punkte angesprochen: 

§ 12 Abs 2 ist der Schlüssel für eine flexible Gestal tung der Zulassung von 

Wiedner Hauptstraße 63 
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Zusatzstoffen • Die beabsichtigte Streichung desselben ist daher völlig un

verständlich. Allein die Tatsache, daß aufgrurxi dieser Gesetzesstelle bis

lang etwa 800 Bescheide zu erlassen waren, zeigt, wie wenig der Verordnungs

geber auf die Notwendigkei ten der Praxis Betracht genoomen hat. Das Argu

ment, die ZUlassung von Zusatz stoffen ausschließlich 1m Verordnungswege 

brächte mehr Transparenz mit sich, kam dadlrch entkräftet werden, daß es 

dem do Bundesninisteriun ja unbenarrnen bleibt, säntlicre bescheidnäßigen Zu

lassungen in geeigneter Fonn zu veröffentlichen. 

Hinsichtlich des vorgesehenen Entfalls der be sehe i dnäßigen Zulassung gesund

hei tsbezogener Angaben für Verzehrprodukte wird angemerkt, daß die Begrün

dung , dies sei notwendig un den Verbraucher vor Täuschtmg zu schützen, einer 

logischen Grundlage entbehrt. Die Interpretation, jede gesundheitsbezogene 

Angabe mache ein Verzehrprodukt zun Arzneimi ttel, kann in dieser apodikti

schen Fonn wohl nicht ernsthaft aufrecht erhalten werden. Das wesentliche 

Abgrenzungskri terium ist nämlich nicht die gesundheitsbezogene Angabe, son

dern vielmehr die Tatsache, ob ein Produkt eine arzneiliche Wirkung hat oder 

nicht. 

Die Bundeskammer bittet abschließend, den vorliegenden Entwurf ersatzlos zu

rUckzuziehen und eine allf"allige Diskussion über eine Novellierung des Le

bensnittelgesetzes 1975 erst wieder in Gang zu setzen, werm das Problem der 

Annaherung an die EG gelöst ist. Im Lichte der darm vorliegenden Erkermtnis

se wird sich zeigen, ob und in welchem .Ausnaß eine Adaptierung der lebens

mittelrechtlichen Vorschriften notwendig und sinnvoll ist. 
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